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©  Elektrokochplatte. 

©  Bei  einer  Elektrokochplatte  (1)  ist  das  mit  einem 
vorstehenden  Dehnstab-Temperaturfühler  (16)  inte- 
grierte  Gehäuse  (15)  eines  Temperaturbegrenzers  - 
(14)  an  der  oberen  Seite  so  offen  bzw.  unver- 
schlossen  ausgebildet,  daß  seine  Aufnahmevertie- 
fung  für  die  Aufnahme  des  zugehörigen  Begrenzer- 
Schalters  nach  oben  zur  Unterseite  des  Kochplat- 
tenkörpers  (2)  offen  ist.  Beiderseits  der  in  dieser 
oberen  Seite  (17)  liegenden  Öffnung  des  Gehäuses  - 
(15)  weist  dieses  einteilig  mit  ihm  ausgebildete,  nach 
oben  in  unterschiedlicher  Höhe  vorstehende  Distanz- 

jglieder  (18,  19)  für  die  Anlage  an  der  zugehörigen, 
•  geneigten  Fläche  (13)  der  Unterseite  des  Kochplat- 
jtenkörpers  (2)  auf.  Dadurch  wird  bei  einfacher  Her- 
\  Stellung  eine  gute  Durchlüftung  des  Gehäuses  (15) 
1  erzielt. 
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Elektrokochplatte 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Elektrokochplatte  mit 
einem  Kochplattenkörper,  der  an  seiner  von  der 
Kochfläche  abgekehrten  Unterseite  mit  mindestens 
einem  in  eine  Isoliermasse  eingebetteten  Heizwi- 
derstand  und  mit  einem  Temperaturbegrenzer  ver- 
sehen  ist,  der  ein  in  der  Mittelzone  des  Kochplat- 
tenkörpers  liegendes  Gehäuse  mit  einem  Schalter 
und  einen  auf  diesen  wirkenden,  stabförmig  über 
das  Gehäuse  in  den  Bereich  des  Heizwiderstandes 
vorstehenden  Temperaturfühler  aufweist 

Das  als  Sockel  für  die  Schalterteile  vorgese- 
hene  Gehäuse  des  Temperaturfühlers  solcher  Elek- 
trokochplatten  besteht  aus  elektrisch-isolierendem 
Werkstoff,  der  infolge  der  sehr  hohen  Temperatur- 
belastungen  auch  sehr  hochwertig  sein  muß  und 
meist  ein  Keramikwerkstoff  ist.  Dieser  Werkstoff  ist 
hinsichtlich  der  Formgebung  problematisch  und 
außerdem  teuer.  Bei  bekannten  Elektrokochplatten 
ist  das  Gehäuse  des  Temperaturbegrenzers  im 
wesentlichen  außer  für  den  Durchtritt  des  Tempera- 
turfühlers  und  von  Anschlußfahnen  geschlossen, 
wobei  meist  die  Montageseite  des  Gehäuses  mit 
einem  flachen  und  beispielsweise  durch  einen  Niet 
befestigten  Deckel  abgedeckt  ist.  Dadurch  sind  die 
stromführenden  Schalterteile  sicher  abgedeckt  und 
es  werden  für  viele  Anwendungsfälle  vorteilhafte 
Wirkungen  erzielt.  In  anderen  Anwendungsfällen 
jedoch  ist  diese  Ausbildung  des  Temperaturbe- 
grenzers  zu  teuer  und  die  Durchlüftung  des 
Gehäuses  zu  gering.  Liegt  der  Gehäusedeckel  an 
der  Unterseite  des  Gehäuses,  so  kann  dieser  bei 
einer  Beschädigung  nach  unten  auf  eine  Ab- 
deckung  an  der  Unterseite  des  Kochplattenkörpers 
fallen  und  dort  stören. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Elektrokochplatte  der  genannten  Art  zu  schaffen, 
die  eine  verbesserte  und  vereinfachte  Herstellung 
des  Temperaturbegrenzers  gewährleistet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  gemäß  der  Er- 
findung  vorgesehen,  daß  das  Gehäuse  des  Tempe- 
raturbegrenzers  an  seiner  Oberseite  offen  ist  und 
daß  diese  offene  Seite  mit  Abstand  unterhalb  der 
Unterseite  des  Kochplattenkörpers  liegt.  Das 
Gehäuse  des  Temperaturbegrenzers  bedarf  also 
keines  Deckels,  so  daß  es  durchgehend  und  voll- 
ständig  einteilig  hergestellt  werden  kann.  Da  seine 
offene  Seite  im  Abstand  vom  Kochplattenkörper 
vorgesehen  ist,  ist  es  gut  durchlüftet  und  es  kann 
sich  im  Gehäuse  keine  Feuchtigkeit  ansammeln. 
Darüber  hinaus  kann  das  Gehäuse  durch  diese 
Ausbildung  kompakter  hergestellt  werden,  so  daß 
es  weniger  Raum  beansprucht. 

Zur  Erzielung  einer  möglichst  genau  definier- 
ten  Anlage  des  Gehäuses  am  Kochplattenkörper 
weist  das  Gehäuse  über  seine  Oberseite  vorste- 
hende  Distanzglieder,  insbesondere  kegel- 

5  stumpfförmige  Vorsprünge  auf,  mit  welchen  es  an 
der  Unterseite  des  Kochplattenkörpers  anliegt. 
Dadurch  kann  auf  überraschend  einfache  Weise 
auch  eine  sehr  exakte  Ausrichtung  des 
verhältnismäßig  langen  Temperaturfühlers  ge- 

70  genüber  dem  Kochplattenkörper  erzielt  werden. 
Außerdem  kann  dadurch  der  offenliegende  Bereich 
des  Gehäuses  verhältnismäßig  groß  gehalten  wer- 
den. 

Für  die  an  die  Kochplatte  zu  stellenden  thermi- 
75  sehen  Forderungen  ist  es  zweckmäßig,  wenn  die 

Unterseite  des  Kochplattenkörpers  im  Querschnitt 
im  Bereich  des  Gehäuses  des  Temperaturbegren- 
zers,  insbesondere  von  einem  nach  unten  vorste- 
henden  Mittelzapfen  zu  einem  nach  unten  vorste- 

20  henden,  den  Bereich  des  Heizwiderstandes  am  In- 
nenumfang  begrenzenden  inneren  Flanschring,  ra- 
dial  nach  außen  ansteigt,  wobei  in  diesem  Fall 
vorteilhaft  mindestens  ein  näher  beim  Tempera- 
turfühler  liegendes  Distanzglied  höher  als  wenig- 

25  stens  ein  weiter  davon  entfernt  liegendes  Distanz- 
glied  ist,  so  daß  trotz  ansteigender  Anlagefläche 
des  Kochplattenkörpers  eine  zu  dessen  Kochfläche 
parallele  Ausrichtung  des  Gehäuses  bzw.  des  Tem- 
peraturfühlers  ohne"  besonderen  Aufwand  möglich 

30  ist. 
Eine  besonders  sichere  und  wackelfreie  Anlage 

des  Gehäuses  des  Temperaturbegrenzers  am 
Kochplattenkörper  ist  zu  erreichen,  wenn  in  weite- 
rer  Ausgestaltung  der  Erfindung  mindestens  drei 

35  Distanzglieder  vorgesehen  sind,  von  denen  vor  zu- 
gsweise  zwei  beiderseits  des  inneren  Endes  des 
Temperaturfühlers  und  eines  etwa  in  Verlängerung 
des  Temperaturfühlers  liegen.  Insbesondere  das 
zuletzt  genannte  Distanzglied  sorgt  dabei  für  eine 

40  exakte  Ausrichtung  des  gegenüber  der  Mittelachse 
des  Kochplattenkörpers  zweckmäßig  radial  nach 
außen  frei  vorstehenden  Temperaturfühlers,  der 
annähernd  über  die  gesamte  ringförmige  Zone 
reicht,  in  welcher  Heizwiderstände  beispielsweise 

45  in  spiralförmig  die  Mittelachse  des  Kochplat- 
tenkörpers  umgebende  Nuten  vorgesehen  sind  und 
die  zwischen  dem  inneren  Flanschring  und  einem 
äußeren,  weiter  nach  unten  vorstehenden  Flan- 
schring  des  Kochplattenkörpers  liegt. 

50  Eine  noch  wesentlich  genauere  und  stabilere 
Ausrichtung  des  Temperaturbegrenzers  kann 
dadurch  erreicht  werden,  daß  das  Gehäuse  des 
Temperaturbegrenzers,  vorzugsweise  mit  abgerun- 
deten  Eckbereichen,  am  Innenumfang  des  inneren 
Flanschringes  des  Kochplattenkörpers  anliegt. 
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Dadurch  ist  das  Gehäuse  des  Temperaturbegren- 
zers  auch  gegen  Radialbewegungen  gegenüber 
dem  Kochplattenkörper  genau  festgelegt.  In  diesen 
Eckbereichen  können  auch  die  zugehörigen  Di- 
stanzglieder  liegen.  Das  Gehäuse  des  Temperatur- 
begrenzers  erhält  am  inneren  Flanschring  eine  be- 
sondere  genau  definierte  Anlage,  wenn  der 
Krümmunsgradius  des  jeweiligen  abgerundeten 
Eckbereiches  des  Gehäuses  kleiner  als  die  Hälfte 
von  dessen  in  Längsrichtung  des  Tempera- 
turfühlers  gemessener  Breite  ist. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Weiterbildung  des 
Erfindungsgegenstandes  besteht  darin,  daß  die  of- 
fene  Seite  des  Gehäuses  des  Temperaturbegren- 
zers  durch  eine  Fiachseite  des  Gehäuses  gebildet 
ist  und  vorzugsweise  dessen  Montageöffnung  für 
den  von  dieser  Seite  eingesetzten  Schalter,  insbe- 
sondere  einen  Schnappschalter,  bildet.  Statt  des- 
sen,  insbesondere  aber  zusätzlich  hierzu  bildet  die 
offene  Seite  auch  die  Montageöffnung  für  den 
Temperaturfühler,  so  daß  alle  Funktions-bzw.  Ar- 
beitsteile  des  Temperaturbegrenzers  durch  einfa- 
ches  Einstecken  von  dieser  offenen  Seite  her  mo- 
ntiert  werden  können.  Die  Anordnung  kann  dabei 
so  getroffen  sein,  daß  die  montierten  Teile  im 
wesentlichen  nur  durch  ihre  Eigenspannung  sowie 
durch  die  Anlage  des  beweglichen.  Teiles  des  Tem- 
peraturfühlers  am  Schnappschalter  gegenüber  dem 
Gehäuse  gesichert  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Ausbildung  eignet  sich 
insbesondere  für  solche  Temperaturbegrenzer,  bei 
welchen  der  Temperaturfühler  durch  ein  als  Dehn- 
rohr  vorgesehenes  Außenrohr  und  einen  in  diesem 
angeordneten  Innenstab  mit  abweichendem,  insbe- 
sondere  sehr  geringem  Ausdehnungskoeffizienten 
gebildet  ist.  Das  Außenrohr  läßt  sich  dabei  sehr 
sicher  am  Ge  häuse  haltern,  wenn  an  seinem  inne- 
ren  Ende  eine  Flanschplatte  mit  einer  angeformten 
Muffe  befestigt  ist,  die  vorzugsweise  das  innere 
Ende  des  Außenrohres  zwischen  einem  Endkragen 
und  einem  angestauchten  Bördelring  umgibt.  Es  ist 
auch  denkbar,  mindestens  zwei  gesonderte  Tem- 
peraturfühler  vorzusehen,  die  beispielsweise 
gleichmäßig  um  die  Mittelachse  des  Kochplat- 
tenkörpers  verteilt  sind  bzw.  in  entgegengesetzten 
Richtungen  frei  ausragen  und  auf  gesonderte 
Schalter  einwirken,  wobei  diese  Schalter  in  geson- 
derten  Gehäusen  oder  bevorzugt  in  einem  gemein- 
samen,  vom  Mittelzapfren  des  Kochplattenkörpers 
durchsetzten  Gehäuse  angeordnet  und  auch  auf 
unterschiedliche  Schalttemperaturen  justiert  sein 
können.  Die  thermische  Ankopplung  des  Tempera- 
turbegrenzers  an  die  Kochplatte  kann  durch  die 
erfindungsgamäße  Ausbildung  ebenfalls  verbessert 
werden. 

Zur  weiteren  Vereinfachung  der  Montage  des 
Temperaturbegrenzers  sowie  für  dessen  sicheren 
Halt  ist  der  Temperaturbegrenzer  federnd  gegen 
die  Unterseite  des  Kochplattenkörpers  gedrückt, 

5  wobei  vorzugsweise  eine  untere  Abdeckung  des 
Kochplattenkörpers  ein  an  der  Unterseite  des 
Gehäuses  des  Temperaturbegrenzers  anliegendes 
Federglied,  wie  eine  ausgeformte  Federlasche 
o.dgl.  aufweist. 

10  Diese  und  weitere  Merkmale  von  bevorzugten 
Weiterbildungen  der  Erfindung  gehen  auch  aus  der 
Beschreibung  und  den  Zeichnungen  hervor,  wobei 
die  einzelnen  Merkmale  jeweils  für  sich  allein  oder 
zu  mehreren  in  Form  von  Unterkombintionen  bei 

75  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  und  auf  ande- 
ren  Gebieten  verwirklicht  sein  können. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  den 
Zeichnungen  dargestellt  und  werden  im  folgenden 
näher  erläutert.  In  den  Zeichnungen  zeigen: 

20  Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Elektrokoch- 
platte  im  Querschnitt, 

Fig.  2  einen  Ausschnitt  der  Fig.  1  in  Ansicht 
von  unten, 

Fig.  3  den  Temperaturbegrenzer  der  Elektro- 
25  kochplatte  gemäß  den  Fig.  1  und  2  in  Draufsicht, 

Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  eines 
Temperaturfühlers  im  Axialschnitt, 

Fig.  5  ein  weiteres  Ausführungsbeispiei  einer 
Elektrokochplatte  in  Ansicht  von  unten, 

30  Fig.  6  die  Elektrokochplatte  gemäß  Fig.  5  in 
teilweise  geschnittener  Seitenansicht,  jedoch  ohne 
Heizwiderstände. 

Wie  die  Fig.  1  und  2  zeigen,  weist  eine  erfin- 
dungsgemäße  Elektrokochplatte  1  einen  aus 

35  Gußwerkstoff  bestehenden,  insbesondere  kreisrun- 
den  Kochplattenkörper  2  auf,  dessen  ebene,  im 
Zentrum  mit  einer  Vertiefung  6  versehene  Obersei- 
te  die  Kochfläche  3  der  Elektrokochplatte  1  bildet 
und  der  an  seiner  Unterseite  benachbart  zu  einem 

40  annähernd  bis  an  die  Kochfiäche  3  reichenden 
Umfangsbund  7  einen  äußeren  Flanschring  4  sowie 
in  Nähe  der  Vertiefung  6  einen  demgegenüber 
weniger  weit  nach  unten  vorstehenden  inneren 
Flanschring  5  aufweist.  Zwischen  den  beiden  zur 

45  Mittelachse  8  der  Elektrokochplatte  1  konzentri- 
schen  Flanschringen  4,  5  sind  an  der  Unterseite 
des  Kochplattenkörpers  Heizwiderstände  9  vorge- 
sehen,  die  in  spiralig  um  die  Mittelachse  8 
gekrümmten  und  durch  entsprechend  spiralig  ver- 

50  laufende  Stege  voneinander  getrennten  Nuten  an- 
geordnet  sowie  in  eine  Isoliermasse  eingebettet 
sind.  Der  innere  Fianschring  steht  über  die  Unter- 
seite  der  sprialigen  Stege  und  damit  der  Isolier- 
masse  geringfügig  nach  unten  vor.  An  der  Unter- 

55  seite  des  Umfangsbundes  7  ist  ein  am 
Außenumfang  des  Flanschringes  4  anliegender 
Tragring  10  zur  Abstützung  der  Elektrokochplatte  1 
auf  dem  Rand  einer  Montageöffnung  einer  Herd- 

3 
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mulde  o.dgl.'  vorgesehen.  Die  Unterseite  des  Koch- 
plattenkörpers  3  ist  mit  einer  Abdeckung  11  in 
Form  eines  flachen  Blechdeckels  o.dgl.  im  wesent- 
lichen  verschlossen,  wobei  diese  Abdeckung  1  1  an 
der  unteren  Stirnfläche  des  Flanschringes  4  sowie 
an  der  Unterseite  eines  Mittelzapfens  12  anliegt. 

Der  in  der  Mittelachse  8  vorgesehene  Mittel- 
zapfen  12  begrenzt  mit  dem  inneren  Flanschring  5 
einen  innerhalb  der  Heizwiderstände  9  an  der  Un- 
terseite  des  Kochplattenkörpers  2  vorgesehenen 
Ringraum  und  steht  gegenüber  dem  Flanschring 
nach  unten  weiter,  nämlich  vorzugsweise  so  weit 
wie  der  äußere  Flanschring  4  vor.  Der  Mittelzapfen 
12  ist  mit  einer  Gewindebohrung  versehen,  mit 
weicher  die  Elektrokochplatte  in  der  Herdmulde 
festgelegt  und  die  Abdeckung  11  gegen  die  Unter- 
seite  des  Kochplattenkörpers  2  gespannt  werden 
kann.  Der  genannte  Ringraum  ist  an  der  Oberseite 
von  der,  etwa  konstante  Dicke  aufweisenden 
Bodenwand  der  Vertiefung  6  begrenzt,  die  an  der 
Unterseite  eine  über  eine  konkave  Ausrundung  an 
die  Umfangsfläche  des  Mittelzapfens  12  an- 
schließende,  unter  wenigen  Winkelgraden,  bei- 
spielsweise  etwa  10°  radial  nach  außen  anstei- 
gende,  ringförmige  Räche  13  bildet,  welche  über 
eine  entsprechende  konkave  Ausrundung  in  die 
Innenumfangsfläche  des  Flanschringes  5  übergeht. 

In  dem  Raum  zwischen  der  Unterseite  des 
Kochplattenkörpers  2  und  der  Abdeckung  1  1  ist  ein 
Temperaturbegrenzer  14  vorgesehen,  der  ein  in 
dem  genannten  Ringraum  liegendes  Gehäuse  15 
aus  Steatit  und  einen  durch  dieses  frei  nach  außen 
sowie  radial  zur  Mittelachse  8  vorstehenden  stabför 
migen  Temperaturfühler  16  aufweist,  welcher  mit 
geringem  Abstand  unterhalb  der  spiraligen  Stege 
des  Kochplattenkörpers  bzw.  des  die  Heizwi- 
derstände  9  aufnehmenden  Isoliermateriales  liegt 
und  von  diesen  über  seine  Länge  konstanten  Ab- 
stand  aufweist.  Der  Temperaturfühler  16  reicht 
nahezu  bis  zum  Innenumfang  des  äußeren  Flan- 
schringes  4  und  kann  gegenüber  dem  inneren 
Flanschring  5  berührungsfrei  angeordnet  sein.  Das 
in  Draufsicht  länglich-rechteckige  und  in  Seitenan- 
sicht  gegenüber  seiner  Breite  flachere  Gehäuse  15 
liegt  mit  seiner  Länserstreckung  etwa  tangential 
zum  Mittelzapfen  12,  wobei  seine  obere,  zur 
Kochfläche  3  bzw.  zum  Temperaturfühler  16  paral- 
lele  Seite  17  mit  geringem  Abstand  derart  unter- 
halb  der  Räche  13  des  Kochplattenkörpers  2  liegt, 
daß  zwischen  dieser  Seite  17  und  der  Räche  13 
ein  im  Querschnitt  sich  zum  Ranschring  5  erwei- 
ternder  Spalt  gebildet  ist.  Das  Gehäuse  15  weist  an 
seiner  Oberseite  einteilig  mit  ihm  ausgebildete, 
nach  oben  kegelstumpfförmig  vorstehende  Distanz- 
glieder  18,  19  auf,  die  unterschiedlich  weit  über  die 
obere  Seite  17  vorstehen  und  mit  ihren  oberen 
Endflächen  an  der  Räche  13  des  Kochplat- 
tenkörpers  2  anliegen.  Durch  Lageveränderung  des 

Gehäuses  15  in  Längsrichtung  des  Tempera- 
turfühlers  16  kann  dadurch  die  Höhenlage  des 
Temperaturfühlers  16  verändert  bzw.  justiert  wer- 
den.  Zweckmäßig  jedoch  ist  die  Anordnung  so 

5  getroffen,  daß  das  Gehäuse  15  mit  seinen  zu- 
gehörigen  Eckbereichen  am  Innenumfang  21  des 
inneren  Ranschringes  5  beiderseits  des  Tempera- 
turfühlers  16  anliegt.  Diese  Eckbereiche  20  sind  in 
Draufsicht  mit  einem  Krümmungsradius 

10  viertelkreis-förmig  abgerundet,  der  kleiner  als  die 
Hälfte  des  in  Längsrichtung  des  Temperaturfühlers 
16  gemessenen  Kantenmaßes  des  Gehäuses  15 
ist.  An  seiner  vom  Temperaturfühler  16  abgekehr- 
ten,  also  an  der  dem  Mittelzapfen  12  zugekehrten 

75  Seite  weist  das  Gehäuse  15  die  elektrischen  An- 
schlüsse  für  den  Temperaturbegrenzer  14  in  Form 
von  Anschlußfahnen  22  auf,  die  über  die  zu- 
gehörige  Seite  des  Gehäuses  15  vorstehen  und 
beispielsweise  beiderseits  der  durch  den  Tempera- 

20  turfühler  16  gelegten  Axialebene  des  Kochplat- 
tenkörpers  2  liegen.  An  der  ebenen,  zur  oberen 
Seite  17  parallelen  Unterseite  des  Gehäuses  15 
liegt  ein  Federglied  23  an,  das  beispielsweise 
durch  eine  einteilig  mit  der  Abdeckung  11  ausge- 

25  bildete,  von  dieser  nach  oben  ragende  Ausformung 
gebildet  sein  kann  und  das  Gehäuse  15  gegen  die 
Räche  13  des  Kochplattenkörpers  2  drückt. 

Wie  Rg.  3  zeigt,  ist  das  Gehäuse  T5  des 
Temperaturbegrenzers  14  mit  einer  in  Draufsicht 

so  im  wesentlichen  allseits  begrenzten  Ausnehmung 
24  für  die  vollständig  versenkte  Auf  nähme  der 
Schalterteile  eines  Schnapp-Schalters  25  versehen, 
an  dessen  Form  die  ausschließlich  an  der  oberen 
Seite  17  auf  ihrer  vollen  übrigen  Weite  offene  Aus- 

35  nehmung  24  angepaßt  ist.  Der  Schalter  25  weist 
einen  von  einer  Schnappfeder  27  getragenen 
Schnappkontakt  26  auf,  dem  als  Gegenkontakt  28 
ein  gehäusefester  Kontakt  zugeordnet  ist  Auf  einen 
Druckpunkt  der  Schnappfeder  27  wirkt  das  innere 

40  Ende  eines  Innenstabes  29  des  im  wesentlichen 
zylindrischstabförmigen  Temperaturfühlers  16.  Der 
zylindrische  Innenstab  29  ist  mit  geringem  radialem 
Bewegungsspiei  in  einem  als  Dehnrohr  vorgesehe- 
nen  Außenrohr  30  von  verhältnismäßig  hohem  Aus- 

45  dehnungskoeffizienten  angeordnet,  das  mit  seinem 
inneren  Ende  lagefest  am  Gehäuse  15  befestigt  ist 
und  dessen  freies  Ende  ein  Justiertglied  31  in 
Form  einer  Justierschraube  trägt,  an  welcher  das 
zugehörige  äußere  Ende  des  Innenstabes  29  ab- 

50  gestützt  ist.  Das  innere  Ende  des  Innenstabes  29 
steht  das  innere  Ende  des  Außenrohres  30-  vor  und 
liegt  in  einer  bis  zur  Ausnehmung  24  reichenden 
Nut  in  der  oberen  Seite  17  des  Gehäuses  15.  Die 
dem  Schnappkontakt  26  zugehörige  Anschlußfahne 

55  22  ist  durch  einen  Schenkel  eines  Kontaktträgers 
gebildet,  der  in  schlitzförmige  Vertiefungen  des 
Gehäuses  15  von  dessen  oberen  Seite  17  her 
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eingesteckt  ist.  Entsprechend  ist  auch  der  Ge- 
genkontakt  28  mit  seiner  mehrfach  abgewinkelten 
Anschlußfahne  22  von  der  oberen  Seite  17  in  eine  - 
schlitzförmige  Öffnung  15  eingesteckt. 

Das  Außenrohr  30  des  Temperaturfühlers  16 
weist  am  inneren  Ende  eine  länglich-rechteckige, 
allseits  über  seinen  Außenumfang  vorstehende 
Flanschplatte  33  auf,  welche  von  dem  Außenrohr 
30  derart  durchsetzt  ist,  daß  das  Außenrohr  30  an 
der  zugehörigen  Seite  der  Flanschplatte  33  mit 
einem  von  seinem  Ende  gebildeten,  nach  außen 
geformten  ringförmigen  Kragen  34  anliegt  und  be- 
festigt  ist.  Die  Flanschplatte  33,  die  in  entspanntem 
Zustand  in  ein  oder  zwei  Ebenen  gekrümmt  sein 
kann,  greift  mit  ihren  längeren  Enden  in  Schlitze  35 
des  Gehäuses  15  ein,  die  beiderseits  an  die  Sei- 
tenflächen  der  Nut  32  anschließen.  In  diesen  Schlit- 
zen  35  ist  die  Flanschplatte  33  durch  ihre  federnde 
Eigenspannung  gesichert.  Benachbart  zu  den 
Schlitzen  35  liegt  das  Außenrohr  33  des  Tempera- 
turfühlers  16  im  wesentlichen  berührungsfrei  in  der 
Nut  32,  derart,  daß  es  frei  über  die  zugehörige,  die 
abgerundeten  Eckbereiche  20  verbindende 
Längsseite  des  Gehäuses  15  vorsteht. 

Zwei  im  Durchmesser  größere  und  im  wesentli- 
chen  gleich  große  Distanzglieder  18  sind  beider- 
seits  des  Temperaturfühlers  16  in  Nähe  bzw.  im 
Bereich  jeweils  eines  Eckbereiches  20  vorgesehen, 
wobei  ein  unmittelbar  an  den  zugehörigen  Eckbe- 
reich  20  anschließendes  Distanzglied  18  annähernd 
bis  an  den  benachbarten  Schlitz  35  reicht,  während 
das  andere  Distanzglied  18  im  wesentlichen  zwi- 
schen  dem  benachbarten  Schlitz  35  und  dem  be- 
nachbarten  Eckbereich  20  liegt.  Die  oberen 
Endflächen  dieser  beiden  Distanzglieder  18  liegen 
in  einer  gemeinsamen,  zum  Temperaturfühler  16 
rechtwinkligen  Ebene.  Das  dritte,  im  Durchmesser 
wesentlich  kleinere  Distanzglied  19  liegt  im  wesent- 
lichen  in  einer  Axialebene  des  Temperaturfühlers 
16  und  in  Bzug  auf  die  Distanzglieder  18  auf  der 
anderen  Seite  der  Ausnehmung  24  zwischen  den 
Anschlußfahnen  22,  derart,  daß  auch  dieses  Di- 
stanzglied  außerhalb  der  Ausnehmung  24  bzw.  un- 
mittelbar  benachbart  zu  dieser  vorgesehen  ist. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fg.  4  weist  die 
Flanschplatte  33a  eine  einteilig  mit  ihr  ausgebil- 
dete,  rohrförmige  Muffe  36  auf,  deren  Länge  nur 
etwa  halb  so  groß  wie  ihr  Durchmesser  ist  und  die 
das  innere  Ende  des  Außenrohres  30a  eng  umgibt. 
Mit  einem  an  die  Länge  der  Muffe  36  angepaßten 
Abstand  vom  Endkragen  34a  weist  das  Außenrohr 
30a  einen  über  seinen  Außenumfang  etwa  um  die 
Wandungsdicke  der  Muffe  36  vorstehenden,  eintei- 
lig  mit  ihm  ausgebildeten  Ringbund  auf,  der  durch 
einen  angestauchten  Bördelring  37  gebildet  ist,  in 
dessen  Bereich  die  Wandung  des  Außenrohres  30a 
nach  Art  eines  Falzes  U-förmig  doppelt  aufeinander 
liegt.  Gegen  diesen  Bördelring  37  ist  die  äußere 

Stirnfläche  der  Muffe  36  mit  dem  Endkragen  34a 
gespannt,  so  daß  eine  sehr  genaue  und  sichere 
Verbindung  geschaffen  ist.  Die  Fianschplatte  33a 
ist  um  eine  quer  zu  ihrer  Längsrichtung  liegende 

5  Achse  so  gekrümmt,  daß  sie  unmittelbar  benach- 
bart  zur  Muffe  36  an  den  an  die  Nut  32a  an- 
schließenden  Begrenzungskanten  der  näher  beim 
äußeren  Ende  des  Temperaturfühlers  16a  liegen- 
den  Seitenflächen  der  Schlitze  35a  anliegt. 

10  Außerdem  ist  die  Flanschplatte  wenigstens  im  Be- 
reich  ihrer  Enden  um  eine  rechtwinklig  bzw.  parallel 
zu  ihrer.  Längsrichtung  liegende  Achse  derart 
gekrümmt,  daß  sie  an  den  gegenüberliegenden 
Seiten  der  Schlitze  35a  nur  mit  ihren  Eckbereichen 

15  anliegt.  Die  konkaven  Krümmungsseiten  beider 
Krümmungen  liegen  an  der  vom  freien  Ende  des 
Temperaturfühlers  16a  abgekehrten  Seite  der  Flan- 
schplatte  33a,  die  durch  die  beschriebene  Ausbil- 
dung  unter  federnder  Vorspannung  zwischen  den 

20  Seitenflächen  der  Schlitze  35a  verspannt  sein 
kann.  Außerdem  liegt  der  Innenstab  29a  stets  unter 
Druck  an  dem  Schnappschalter  an,  wodurch  auch 
dieser  in  seiner  Lage  gegenüber  dem  Gehäuse  1  5a 
noch  besser  gesichert  ist.  In  Fig.  4  sind  auch  ein 

25  abgerundeter  Eckbereich  20a  und  ein  Distanzglied 
1  8a  erkennbar. 

In  den  Figuren  5  und  6  sind  für  einander  ents- 
prechende  Teile  die  gleichen  Bezugszeichen  wie  in 
den  Figuren  1  und  2,  jedoch  mit  dem  Index  "b" 

30  verwendet.  Bei  der  Ausführungsform  nach  den 
Figuren  5  und  6  ist  besonders  vorteilhaft,  daß  Tem- 
peraturbegrenzer  14b,  insbesondere  dessen  mit 
den  Distanzgiiedem  18b,  19b  an  der  Unterseite  des 
Kochplattenkörpers  2b  anliegendes  Schalter- 

35  gehäuse  einer  sehr  guten  Belüftung  ausgesetzt  ist, 
so  daß  Wärmestaus  im  Bereich  des  Schalter- 
gehäuses  völlig  vermieden  werden  können, 
während  der  Temperaturfühler  16b  nach  unten  gut 
abgedeckt  zwischen  der  Abdeckung  11b  und  der 

40  Unterseite  des  Kochplattenkörpers  2b  angeordnet 
ist.  Zu  diesem  Zweck  weist  die  Abdeckung  1  1  b  im 
Zentrum  eine,  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
annähernd  kreisrunde  Öffnung  39  in  Form  eines 
Durchbruches  auf,  von  deren  Randbereich  ein  etwa 

45  radial  zum  Mittelzapfen  12b  liegendes,  zun- 
genförmiges  und  einteilig  mit  der  Abdeckung  11b 
ausgebildetes  Federglied  23b  absteht.  Dieses 
Federglied  23b  reicht  nur  bis  zum  Mittelzapfen 
12b,  liegt  an  dessen  Unterseite  an,  ist  von  dem  in 

so  den  Mittelzapfen  12b  eingesetzten  Gewindebolzen 
38  durchsetzt  und  gegen  die  Unterseite  des  Mittel- 
zapfens  mit  einer  auf  den  Gewindebolzen  38  aufge- 
schraubten  Mutter  gespannt.  Das  im  wesentlichen 
parallel  zur  Unterseite  des  Schaltergehäuses  des 

55  Temperaturbegrenzers  14b  mit  geringem  Abstand 
von  dieser  Unterseite  etwa  in  der  Ebene  der  unter- 
en  Stirnfläche  des  äußeren  Flanschringes  4b  lie- 
gende  Federglied  23b  geht  an  seinem  radial 
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äußeren  Ende  über  eine  annähernd  rechtwinklige 
Abkröpfung  in  die  Begrenzung  der  Öffnung  39 
über,  wobei  diese  Abkröpfung  unmittelbar  benach- 
bart  zu  derjenigen  Seite  des  Schaltergehäuses 
liegt,  aus  welcher  der  Temperaturfühler  16b  nach 
außen  ragt.  Die  Breite  des  Federgliedes  23b  ist 
wesentlich  kleiner  als  die  parallel  dazu  gemessene 
Längserstreckung  des  Gehäuses  15b  des  Tempe- 
raturbegrenzers  14b,  wobei  das  Federglied  23b 
etwa  in  der  Mitte  dieser  Längserstreckung  liegt.  Im 
Anschluß  an  die  Begrenzung  der  Öffnung  39  bildet 
die  Abdeckung  11b  durch  rinnenförmige  Ein- 
prägung  an  der  Unterseite  eine  annähernd  ge- 
schlossene  Ringnut  um  die  Mittelachse  8b,  wobei 
die  Bodenwand  dieser  Ringnut  an  der  unteren 
Stirnfläche  des  inneren  Flanschringes  5b  ab- 
gestützt  ist.  In  den  Seitenwandungen  und  der 
Bodenwand  dieser  Ringnut  ist  ein  radialer  Schlitz 
42  vorgesehen,  dessen  Breite  und  Tiefe  jeweils 
gleich  oder  nur  geringfügig  größer  als  der  Durch- 
messer  des  Temperaturfühlers  16b  ist,  so  daß  des- 
sen  unmittelbar  an  das  Gehäuse  15b  an- 
schließender,  verhältnismäßig'  kurzer  Abschnitt  seit- 
lich  und  in  der  Höhe  zentriert  in  diesen  Schlitz  42 
eingreifen  kann.  In  Ansicht  von  unten  ist  durch  die 
beschriebene  Ausbildung  das  Gehäuse  15b.  des 
Temperaturbegrenzers  14b  ausschließlich  von  dem 
Federglied  23b  abgedeckt,  während  es  beiderseits 
dieses  Federgliedes  23b  vollständig  freiliegt  und 
annähernd  bis  zur  Begrenzung  der  Öffnung  39 
reicht.  Da  in  diesem  Fall  eine  zusätzliche  Siche- 
rung  der  Abdeckung  11b  gegenüber  dem  Kochplat- 
tenkörper  2b  zweckmäßig  sein  kann,  ist  die  Ab- 
deckung  11b,  außer  im  Bereich  des  Mittelzapfens 
12b,  zusätzlich  gegenüber  dem  Kochplattenkörper 
2b  festgelegt.  Zu  diesem  Zweck  sind  zwei  einander 
beiderseits  des  Federgiiedes  23b  diametral  ge- 
genüberliegende  Schrauben  40  unmittelbar  be- 
nachbart  zur  Begrenzung  der  Öffnung  -39  vorgese- 
hen,  die  von  unten  in  entsprechende  Gewindeboh- 
rungen  von  augenartigen  Verbreiterungen  des  inne- 
ren  Flanschringes  5b  eingeschraubt  sind. 

Das  laschenförmige  Federglied  23b  trägt  zwi- 
schen  seinen  Enden  einen  nach  oben  vorstehen- 
den  Nocken  41  in  Form  einer  Ausprägung,  der  im 
wesentlichen  die  einzige  Anlage  des  Federgliedes 
23b  an  der  Unterseite  des  Gehäuses  15b  des 
Temperaturbegrenzers  14b  bildet.  Der  Nocken  41 
ist  dabei  zweckmäßig  im  Bereich  eines  Schaltknop- 
fes  des  Temperaturbegrenzers  14b  angeordnet,  so 
daß  er  gegen  diesen  drückt  und  ihn  unter  federn- 
der  Vorspannung  festlegt.  Der  Temperaturbegren- 
zer  wird  dadurch  sicher  und  mit  reproduzierbarer 
Wärmekoppelung  an  den  Kochplattenkörper  2b  an- 
gedrückt,  und  es  ergibt  sich  eine  einfache  Mo- 
ntage. 

Ansprüche 

1.  Elektrokochplatte  mit  einem  Kochplat- 
tenkörper  (2),  der  an  seiner  von  der  Kochfläche 

5  abgekehrten  Unterseite  mit  mindestens  einem  in 
eine  Isoliermasse  eingebetteten  Heizwiderstand  (9) 
und  mit  einem  Temperaturbegrenzer  (14)  versehen 
ist,  der  ein  in  der  Mittelzone  des  Kochplat- 
tenkörpers  (2)  liegendes  Gehäuse  (15)  mit  einem 

70  Schalter  (25)  und  einen  auf  diesen  wirkenden, 
stabförmig  über  das  Gehäuse  (15)  in  den  Bereich 
des  Heizwiderstandes  (9)  vorstehenden  Tempera- 
turfühler  (16)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gehäuse  (15)  des  Temperaturbegrenzers 

75  (15)  an  seiner  oberen  Seite  (17)  offen  ist  und  daß 
diese  offene  Seite  (17)  mit  Abstand  unterhalb  der 
zugehörigen  Räche  (13)  der  Unterseite  des  Koch- 
plattenkörpers  (2)  liegt. 

2.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  Ans- 
20  pruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

Gehäuse  (15)  des  Temperaturbegrenzers  (14)  über 
seine  obere  Seite  (17)  vorste  hende  Distanzglieder 
(18,  19),  insbesondere  kegelstumpfförmige  Vor- 
sprünge,  aufweist,  mit  welchen  es  an  der  Untersei- 

25  te  des  Kochplattenkörpers  (2)  anliegt,  wobei  vor- 
zugsweise  mindestens  drei  Distanzglieder  (18,  19) 
vorgesehen  sind,  von  denen  insbesondere  zwei 
beiderseits  des  inneren  Endes  des  Tempera- 
turfühlers  (16)  und  eines  etwa  in  Verlängerung  des 

30  Temperaturfühlers  (16)  liegen. 
3.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  Ans- 

pruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Unterseite  des  Kochplattenkörpers  (2)  im  Quer- 
schnitt  im  Bereich  des  Gehäuses  (15)  des  Tempe- 

35  raturbegrenzers,  beispielsweise  von  einem  nach 
unten  vorstehenden  Mittelzapfen  (12)  zu  einem 
nach  unten  vorstehenden  und  den  Bereich  des 
Heizwiderstandes  (9)  am  Innenumfang  begrenzen- 
den  inneren  Ranschring  (5),  radial  nach  außen  an- 

40  steigt,  daß  insbesondere  die  näher  beim  Tempera- 
turfühler  (14)  liegenden  Distanzglieder  (18)  höher 
als  das  weiter  davon  entfernt  liegende  Distanzglied 
(19)  sind  und  daß  vorzugsweise  das  Gehäuse  (15) 
des  Temperaturbegrenzers  (14),  insbesondere  mit 

45  abgerundeten  Eckbereichen  (20),  am  Innenumfang 
des  inneren  Ranschringes  (5)  des  Kochplat- 
tenkörpers  (2)  anliegt. 

4.  Lllektrokochplatte,  insbesondere  nach  Ans- 
pruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

so  Krümmungsradius  des  abgerundeten  Eckbereiches 
(20)  des  Gehäuses  (15)  des  Temperaturbegrenzers 
(14)  kleiner  als  die  Hälfte  von  dessen  in 
Längsrichtung  des  Temperaturfühlers  (16)  gemes- 
sener  Breite  ist,  wobei  insbesondere  der  größte 

55  Durchmesser  des  zugehörigen  Distanzgliedes  (18) 
in  dessen  Obergangsbereich  in  das  Gehäuse  (15) 
mindestens  so  groß  wie  der  Krümmungsradius  des 
abgerundeten  Eckbereiches  (20)  ist  und/oder  min- 
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destens  ein  Distanzglied  im  zugehörigen,  insbeson- 
dere  abgerundeten,  Eckbereich  (20)  des  Gehäuses 
(15)  liegt. 

5.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  offene  Seite  (17)  des  Gehäuses  - 
(15)  des  Temperaturbegrenzers  (14)  durch  eine- 
Flachseite  des  Gehäuses  gebildet  ist  und  vorzugs- 
weise  dessen  Montageöffnung  für  den  von  dieser 
Seite  eingesetzten  Schalter,  insbesondere  einen 
Schnapp-Schalter  (25),  und/oder  den  Tempera- 
turfühler  (16)  bildet. 

6.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Temperaturfühler  (16)  durch  ein 
als  Dehnrohr  vorgesehenes  Außenrohr  (30)  und 
einen  in  diesem  angeordneten  Innenstab  (29)  mit 
abweichenden  Ausdehnungskoeffizienten  gebildet 
ist  und  daß  insbesondere  das  Außenrohr  (30)  in 
Schlitze  (35)  an  der  oberen  Seite  (17)  des 
Gehäuses  (15)  mit  einer  an  seinem  inneren  Ende 
vorgesehenen  Flanschplatte  (33)  eingesteckt  ist, 
die  vorzugsweise  mit  einer  angeformten  Muffe  (36) 
auf  das  innere  Ende  des  Außenrohres  (30a)  aufge- 
steckt  ist,  wobei  die  Muffe  (36)  insbesondere  das 
innere  Ende  des  Außenrohres  (30a)  zwischen  ein- 
em  Endkragen  (34a)  und  einem  angestauchten 
Bördelring  (37)  umgibt. 

7.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  Ans- 
pruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flan- 
schplatte  (33a)  nach  Art  einer  Blattfeder  um  zwei 
zueinander  rechtwinklige  Krümmungsachsen 
gekrümmt  ist  und  einerseits  mit  ihren  an  der  kon- 
kaven  Krümmungsseite  liegenden  Eckbereichen 
sowie  andererseits  benachbart  zum  Außenrohr  - 
(30a)  mit  ihrer  konvexen  Krümmungsseite  an  den 
einander  gegenüberliegenden  Seitenflächen  von 
Schlitzen  (35a)  des  Gehäuses  (15a)  anliegt. 

8.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Temperaturbegrenzer  (15) 
federnd  gegen  die  Unterseite  des  Kochplat- 
tenkörpers  (2)  gedrückt  ist,  wobei  vorzugsweise 
eine  untere  Abdeckung  (11)  des  Kochplat- 
tenkörpers  (2)  ein  an  der  Unterseite  des  Gehäuses 
(15)  des  Temperaturbegrenzers  (14)  anliegendes 
Federglied  (23)  aufweist. 

9.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  einem  - 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  untere  Abdeckung  (11b)  des 
Kochplattenkörpers  (2b)  mindestens  eine 
Belüftungs-Öffnung  (39)  für  das  Gehäuse  (15b)  des 
Temperaturbegrenzers  (14b)  aufweist,  wobei  diese 
Öffnung  (39)  vorzugsweise  durch  einen  Durchbruch 
im  Zentrum  der  benachbart  zur  Begrenzung  der 
Öffnung  (39)  unmittelbar  gegenüber  dem  Kochplat- 
tenkörper  (2b)  festgelegten  Abdeckung  (1  1  b)  gebil- 
det  ist. 

10.  Elektrokochplatte,  insbesondere  nach  Ans- 
pruch  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Federglied  (23b)  durch  eine  vorzugsweise  einteilig 
mit  der  Abdeckung  (11b)  ausgebildete  und  über 

5  eine  Abkröpfung  in  diese  übergehende  Lasche  ge- 
bildet  ist,  die  insbesondere  etwa  radial  in  die 
Öffnung  (39)  vorsteht,  gegenüber  einem  Mittelzap- 
fen  (12b)  des  Kochplattenkörpers  (2b)  festgelegt  ist 
und  vorzugsweise  mit  einem  nach  oben  vorstehen- 

70  den  Nocken  (41)  an  der  Unterseite  des  Gehäuses 
(15b)  des  Temperaturbegrenzers  (14b)  anliegt. 
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